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19. Wahlperiode 24.03.2020 

Antrag 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 

des Grundgesetzes 

Der Deutsche Bundestag beschließt mit der Mehrheit seiner Mitglieder Folgendes: 

1. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, die nahezu alle Bereiche der 
Gesellschaft erfasst und die staatlichen Maßnahmen in erheblichem Umfang er-
fordert, besteht eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne von Artikel 115 
Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes. Die Notsituation ist in ihrem Ausmaß außer-
gewöhnlich und bisher einmalig, ihr Eintritt hat sich der Kontrolle des Staates 
entzogen und sie beeinträchtigt die staatliche Finanzlage erheblich. 

Zur Bekämpfung der unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen der Pande-
mie sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind die Wirt-
schaft und der Arbeitsmarkt in nahezu allen Bereichen durch die ergriffenen Maß-
nahmen, die zur Eindämmung der Pandemie führen sollen, betroffen. 

Der Entwurf der Bundesregierung für einen Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 
2020 nebst Entwurf des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Bun-
deshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 sieht zur Finanzierung der erforder-
lichen Maßnahmen eine Aufnahme von Krediten vor, die die Regelgrenze nach 
Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Grundgesetzes um 99,755 Mrd. Euro über-
schreitet. Die Voraussetzungen für die Überschreitung der Obergrenze liegen ge-
mäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes vor. 

2. Der Deutsche Bundestag beschließt gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 7 des 
Grundgesetzes folgenden Tilgungsplan: Die im Bundeshaushalt 2020 aufgrund 
der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes 
aufgenommenen Kredite zur Finanzierung seiner Ausgaben werden ab dem Bun-
deshaushalt 2023 sowie in den folgenden 19 Haushaltsjahren in Höhe von jeweils 
einem Zwanzigstel des Betrages der Kreditaufnahme, der nach Abschluss des 
Bundeshaushalts 2020 die nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Grundge-
setzes zulässige Verschuldung überstiegen hat, zurückgeführt. 

Berlin, den 24. März 2020 

Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und Fraktion 

Dr. Rolf Mützenich und Fraktion 
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